
 

Für Mensch und Umwelt 

Umweltbundesamt 
Fachgebiet I 1.4 

1 Wörlitzer Platz 1 

06844 Dessau-Roßlau 
www.umweltbundesamt.de 

Stand: 12. Mai 2023 

Quantitative Analyse der CSRD-
berichtspflichtigen Unternehmen in 
Deutschland 
Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen des Vorhabens: „Wissensplattform 

Sustainable Finance“ FKZ 3718 14 104 0 

1 Anwendungsbereich der CSRD 
Im Dezember 2022 wurde die Richtlinie über die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate 

Sustainability Reporting Directive, CSRD) im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht1. Diese löst die bislang geltende Non-Financial 

Reporting Directive (NFRD) ab. „Mit der neuen Richtlinie werden 

detailliertere Berichtspflichten eingeführt und wird sichergestellt, dass 

große Unternehmen und börsennotierte KMU über Nachhaltigkeitsaspekte 

wie Umweltrechte, soziale Rechte, Menschenrechte und Governance-

Faktoren Bericht erstatten müssen.“2 

Der Anwendungszeitpunkt ist nach Unternehmensgröße gestaffelt 

Abbildung: Anwendungszeitpunkte der CSRD  

 

Quelle: eigene Darstellung nach Europäische Union (2022a); Quelle der Texte: Rat der EU (2022) 

 

 

1 Richtlinie (EU) 2022/2464 (Europäische Union 2022b) 

2 Rat der EU (2022) 

http://ubanet/websites/PB2/Layout-Publikationen/CorporateDesign/Factsheets/www.umweltbundesamt.de
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2 Quantitative Analyse der CSRD-berichtspflichtigen 
Unternehmen in Deutschland 

Das derzeit noch für Deutschland geltende CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) betrifft 

kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden im Jahresdurchschnitt, 

sowie grundsätzlich Finanzdienstleister (inklusive Kreditinstitute und 

Versicherungsunternehmen). Wie sich die Anzahl der berichtspflichtigen Unternehmen in 

Deutschland durch die CSRD voraussichtlich verändern wird, zeigt die nachfolgende Tabelle in 

Form einer ersten Schätzung auf. 

Tabelle: Quantitative Analyse der CSRD-berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland nach 
Anwendungszeitpunkt 

Anwendungs-
zeitpunkt 

Anzahl an Unternehmen Datengrundlage 

Ab 2025, für 
das 
Geschäftsjahr 
2024 

Gesamt: 487 Unternehmen 
im weiteren Sinne. 
(238 kapitalmarktorientierte 
und 249 nicht-
kapitalmarktorientierte)3 

Berichtspflichtige Unternehmen für das Berichtsjahr 2017 
gem. econsense/Deutsches Global Compact Netzwerk, 
die zu Studienbeginn eine Grundgesamtheit von 537 
potenziell betroffenen Unternehmen zugrunde legten. Im 
Studienverlauf reduzierte sich die Zahl um 50 
Unternehmen, für die die Berichtspflicht entfiel.4 

Ab 2026,  
für das 
Geschäftsjahr 
2025 

Gesamt: 13.751 
Unternehmen 
(inkl. der bereits zuvor 
berichtspflichtigen 
Unternehmen) 

Eigene Auswertung Bisnode-Datenbank (Stand: 12/2022) 
für alle großen Unternehmen, die am Bilanzstichtag 
mindestens zwei der drei Merkmale erfüllen: 

• 250 Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt, 
unabhängig von einer Kapitalmarktorientierung. 

• Bilanzsumme von über 20 Millionen Euro  

• oder Nettoumsatzerlöse von über 40 Millionen 
Euro. 

Ab 2027,  
für das 
Geschäftsjahr 
2026 

Gesamt: 14.968 
Unternehmen  
(inkl. der bereits zuvor 
berichtspflichtigen 
Unternehmen, zzgl. 47 KMU5, 
1.150 kleine und nicht-
komplexe Kreditinstitute, 20 
Versicherungsunternehmen6) 

• Eigene Auswertung Bisnode-Datenbank (Stand: 
08/2022) für die Ermittlung der KMU 

• Überprüfung der Kapitalmarktorientierung über 
die Enforcement-Liste der BaFin7 

• Annäherungen für kleine und nicht-komplexe 
Kreditinstitute und firmeneigene 
Versicherungsunternehmen über Einstufung/ 
Kategorisierung der BaFin8. 

Quelle: eigene Darstellung gemäß der in den Fußnoten genannten Quellen 

Die Anzahl der Unternehmen aus Drittländern, die ab 2028 berichtspflichtig werden, kann nicht 

abgeschätzt werden. In dieser Schätzung wurden nur Unternehmen einbezogen, die direkt von 
 

3 Deutsches Global Compact Netzwerk und econsense – Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft (2018), S. 7 

4 Deutsches Global Compact Netzwerk und econsense – Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft (2018), S. 7. Die von 
econsense/Deutsches Global Compact Netzwerk verwendete ursprüngliche Grundgesamtheit wurde der Studie von Kluge et al. 
(2016) entnommen, wobei diese tatsächlich 536 Unternehmen identifizierten (Kluge et al. 2016, S. 5). 

5 144 Kleine und mittelständische Unternehmen mit Börsenlistung wurden durch die Bisnode-Datenbank mit Stand 08/2022 
ermittelt, welche mit der Enforcement-Liste der BaFin abgeglichen wurden und sich so auf 47 reduzieren (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 2021). 

6 Schätzwert basierend auf Deutsche Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2021), sowie Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (2017) 

7 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2021) 

8 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2021) 
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der CSRD betroffen sind. Es wird davon ausgegangen, dass es auch eine hohe Anzahl von 

indirekt betroffenen Unternehmen geben wird, zum Beispiel wenn große Unternehmen zur 

Erfüllung ihrer Berichtspflichten Informationen von nicht berichtspflichtigen kleinen und 

mittleren Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette anfragen. Zudem werden voraussichtlich 

auch viele öffentliche Unternehmen von den Nachhaltigkeitsberichtspflichten betroffen sein, 

insofern sie einen Geschäftsbericht gemäß den Vorgaben des Handelsgesetzbuches erstellen 

müssen (IDW 2022; Müller und Asmus 2023). 

 

3 Methodisches Vorgehen 
Die Anzahl der ab 2025 für das Geschäftsjahr 2024 berichtspflichtigen Unternehmen wurde der 

Studie des Deutschen Global Compact Netzwerkes und econsense (2018) entnommen, in der die 

nach den Vorgaben des CSR-RUG berichtspflichtigen Unternehmen für das Berichtsjahr 2017 

ermittelt wurden. Neuere Auswertungen von Lautermann et al. (2022) kommen für die 

Berichtsjahre 2018 auf 249 und 2019 auf 228 berichtspflichtige kapitalmarktorientierte 

Unternehmen9. Die Anzahl der nicht-kapitalmarktorientierten Unternehmen wurde von 

Lautermann et al. (2022) nicht geschätzt. 

Als Ausgangsbasis für die Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen für das Jahr 2026 

wurde über Dun & Bradstreet Deutschland eine Bisnode-Datenbank (Stand: 12/2022) mit den in 

der EU-Richtlinie angegebenen Kriterien ausgewertet. Aufgrund der unterschiedlichen 

Datenlagen (Erhebungszeitpunkte) kann es hier ggf. zu Ungenauigkeiten kommen. 

Finanzdienstleister (inkl. Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen) wurden in dieser 

Erhebung ebenfalls erfasst. 

Die Ermittlung der Anzahl der ab 2027 berichtspflichtigen Unternehmen baut ebenso auf der 

über Dun & Bradstreet Deutschland erstellten Bisnode-Datenbank (Stand: 08/2022) mit den in 

der EU-Richtlinie angegebenen Kriterien auf. Als Basis hierfür dient die EU-Empfehlung 

2003/36110 für die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen sowie 

Kleinstunternehmen. Diese Auswertung wurde mit der Enforcement-Liste der BaFin11 auf 

Übereinstimmungen überprüft. 

Die Kategorisierung von kleinen und nicht-komplexen Kreditinstituten und firmeneigenen 

Versicherungsunternehmen richtet sich nach der am 14.12.2022 veröffentlichten Richtlinie12 

sowie der Eigenmittelverordnung (Capital Requirements Regulation, CRR) und der 

Eigenmittelrichtlinie (Capital Requirements Directive IV, CRD IV). Hierbei handelt es sich um 

Schätzwerte auf Grundlage entsprechender Veröffentlichungen der BaFin. Entsprechend kann 

für diese Unternehmen nur ein Näherungswert angegeben werden.13 

 

  

 

9 Lautermann et al. (2022), S. 23-24 

10 Europäische Kommission (2003) 

11 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2021) 

12 (Europäische Union 2022b) 

13 Schätzwert basierend auf Deutsche Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2021), sowie Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (2017) 
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